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Beschlussvorlage 
 
EGem Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 1108/2023 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: Amt für Gemeindeentwicklung Datum: 03.11.2023 
Bearbeiter: Claudia Wittke Wahlperiode 2019 - 2024 

 

Beratungsfolge Termin Abstimmung   Ja | Nein | Enthaltung 

Haupt-, Finanz- und 
Vergabeausschuss 

27.11.2023 nicht empfohlen   4  |   4    |   1 

Stadtrat 06.12.2023 abgelehnt   4  |  12   |   4 

 
Betreff: Antrag der WG Zukunft - Erhöhung Ansatz 2023 Ausstattung Kita Fröbel  
            durch Mittel Ausgleichszahlung Straßenausbaubeiträge 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Fraktion WG Zukunft stellt den Antrag der Stadtrat möge beschließen, dass die 
Differenz der in der Investitionsliste 2023 für die Gehwegreparatur in der Rosa-Luxemburg-
Straße vorgesehenen Mittel zu den tatsächlich entstehenden Kosten laut Vergabe, in Höhe 
von 28.543,03 €, für die Erhöhung des Ansatzes zur Beschaffung von Ausstattung für die 
Kita Fröbel verwendet und dementsprechend umgewidmet werden sollen (vgl. S. 56 ff. 
Haushaltsplan der EGem Stadt Tangerhütte 2023).  
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits 
veranschlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
 

 Ja  Nein 

Jahr 2023  
EUR Produkt-Konto:  

ggf. Stellungnahme Kämmerei  

 
Anlagen: Antrag der WG Zukunft 
      HHpl. Auszug S. 56ff. (Investliste) 
                 Erlass Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau  
 

 
 
 
 
______________________    
Andreas Brohm 
Bürgermeister          Siegel 
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Begründung: 
 
Siehe Antrag der WG Zukunft 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Der Antrag der WG Zukunft kann so durch den Stadtrat nicht beschlossen werden! 
 
Die finanziellen Mittel, welche in der Investitionsliste (vgl. S. 56ff. HHplan 2023) für die 
Baumaßnahme Rosa-Luxemburg-Straße ausgewiesen wurden, sind keine Mittel aus der 
Investitionspauschale der Einheitsgemeinde. 
Es handelt sich hier um Mittel der Einheitsgemeinde die das Land Sachsen-Anhalt als 
Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen zahlt. Sie dienen dem 
Ausgleich der nicht mehr zu erhebenden Straßenausbaubeiträgen.  
Mit Erlass zum Mehrbelastungsausgleich durch das Landesverwaltungsamt vom 12.07.2022 
sind diese Mittel ausschließlich zur Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen zu 
verwenden, bei denen nach früherer Rechtslage die gemeindliche Pflicht zur Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen bestand. 
 
Die Mittel sind in der Investitionsliste auch entsprechend als Ausgleichsmittel erfasst und 
gesondert ausgewiesen.  
 
Geprüft wurde durch die Verwaltung auch, ob ggf. finanzielle Mittel für 
Straßenbaumaßnahmen aus der Investitionspauschale in den Haushaltsjahren 2023/ 2024 
aus der restlichen Summe der Ausgleichsmittel 2023 gezahlt werden könnten, so dass Mittel 
aus der Investitionspauschale für Kita Ausstattung frei werden würde. 
Es sind jedoch Investiv aus Mitteln der Investitionspauschale keine Straßenbaumaßnahmen 
geplant. So dass auch eine solche finanzielle Umlagerung der Mittel nicht in Frage kommt. 
 
Bereits in der FreitagsInfo vom 13.10.2023 wurde mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, die 
übrigen Mehrbelastungsausgleichmittel aus 2023 sinnvoll für Straßenmaßnahmen in der 
Ortschaft Tangerhütte zu verwenden. 
 
Wir bitten Sie daher bei der Beschlussfassung zum vorliegenden Antrag der WG Zukunft zu 
beachten, dass eine Umwidmung der Mehrbelastungsausgleichsmittel für die Ausstattung 
Kita nicht möglich ist. 
Der Antrag der WG Zukunft ist damit in dieser Fassung abzulehnen.  
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